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SICHER STEUERN
SCHULUNGSPROGRAMM
Gabelstapler · Kran · Hubarbeitsbühnen
Nachschulung/Unterweisung 
Erdbaumaschinen
Ladungssicherung
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Termine und Preise finden Sie online 
unter www.pelzer-stapler.de. Dort kön-
nen Sie auch direkt die entsprechenden 
Schulungen buchen. Regulär finden alle 
Schulungen in  Kerpen-Sindorf statt und 
dauern von 8 bis 16 Uhr.  
Für Verpflegung ist gesorgt. 

Gruppenschulungen führen wir auf Wunsch 
auch gerne bei Ihnen vor Ort durch.

Wir sprechen in dieser Broschüre von Fahrern und Beglei-
tern. Frauen mögen sich damit auch angesprochen fühlen. 
Sie sind uns ebenso gerne willkommen!
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Mit Pelzer fahren Sie gut!
Gehen Sie auf Nummer sicher:
Lassen Sie Ihr Fahr- und Ladepersonal ausbilden!

Rund ein Drittel aller tödlichen Arbeitsunfälle passiert im  
innerbetrieblichen Transport – oft durch unsachgemäßen  
Einsatz von Flurförderzeugen, Hubarbeitsbühnen und Kranen. 
Lassen Sie Ihr Personal von Pelzer fachkundig ausbilden  
und beugen Sie so Unfällen schon im Vorfeld vor.

Pelzer bietet Ihnen dazu ein lückenloses Training, selbst- 
verständlich nach geltenden Richtlinien. Dabei legen wir  
Wert auf kompetente und erfahrene Fahrlehrer.  

Nutzen Sie die Vorteile bei Pelzer:

 →  Schulung auf unserem großflächigen Gelände oder 
bei Ihnen vor Ort

 →  Training auf Geräten, die den neuesten technischen 
Standards entsprechen

 → Fahrlehrer mit über 20 Jahren Berufserfahrung
 →     Individuelle Ausbildung durch branchenspezifisches 

Fachwissen unserer Fahrlehrer
 →  Über 4 500 zufriedene Kunden 
 → Betreuung der Fahrer auch weiter nach der Schulung
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Staplerfahrer
Wer einen Stapler fährt, muss nachweislich ausgebildet und 
vom Unternehmer dazu schriftlich beauftragt worden sein. 
Wir bilden Ihre Staplerfahrer aus und machen sie fit  
für die Praxis. Jeder Teilnehmer erhält von uns nach erfolg-
reicher Prüfung einen Fahrausweis und ein Zertifikat.

Ausbildungsinhalte
 → Allgemeine/Rechtliche Grundlagen
 → Unfallverhütung
 → Funktions- und Sicherheitsprüfungen
 → Aufbau- und Antriebsarten
 → Fahrverhalten und Fahrzeugcharakteristik
 → Betrieb allgemein
 → Umgang mit Last
 → Sondereinsätze
 → Fahrübungen
 → Theoretische und praktische Prüfung

Gesetzliche Vorgaben
DGUV Vorschrift 68; DGUV Grundsatz 308-001;  
DGUV Vorschrift 1;
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Viele unterschätzen mitgängerbediente Flurförderzeuge.  
Laut Statistiken sind die Unfälle beim Umgang mit Mit-
gänger-Flurförderzeugen steigend. Sorgen Sie daher durch 
Qualifikation für sichere Arbeits- 
bedingungen. Jeder Teilnehmer erhält nach erfolgreich 
abgeschlossener Prüfung ein Zertifikat.

Gesetzliche Vorgaben
Wir unterweisen Ihre Bediener nach DGUV Vorschrift 1 und 68.

Ausbildungsinhalte
 → Allgemeine/Rechtliche Grundlagen
 → Unfallverhütung
 → Funktions- und Sicherheitsprüfungen
 → Aufbau und Antrieb
 → Fahrverhalten und Fahrzeugcharakteristik
 → Betrieb allgemein
 → Umgang mit Last
 → Fahrübungen
 → Theoretische und praktische Prüfung

Bediener von Mitgänger- 
Flurförderzeugen
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Wer einen Kran führen will, muss qualifiziert sein. Laut 
gesetzlicher Vorgabe dürfen nur Personen den Kran steuern, 
die im Führen eines Krans unterwiesen sind und ihre Befähi-
gung hierzu nachgewiesen haben.

Wir haben zur umfassenden Ausbildung Ihrer Mitarbeiter ein 
Trainingsprogramm in Theorie und Praxis zusammengestellt. 
Ein Fahrausweis für Schwenk- und Brückenkrane sowie ein 
Zertifikat bestätigen den erfolgreichen Abschluss.

Ausbildungsinhalte
 →  Allgemeine/Rechtliche Grundlagen
 → Krantechnik/Kranaufbau
 → Betrieb allgemein
 →  Prüfung des Krans bei Arbeitsbeginn
 →  Anschlagen von Lasten
 →  Unfallverhütung
 → Fahrübungen
 →  Theoretische und praktische Prüfung

Gesetzliche Vorgaben
DGUV Vorschrift 52; DGUV Regel 100-500 Kap. 2.08;  
DGUV Grundsatz 309-003;

Kranführer für Schwenk- und  
Brückenkrane
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Wer einen Radlader fährt, muss nachweislich ausgebildet 
und vom Unternehmer dazu schriftlich beauftragt worden 
sein. Wir bilden Ihre Radladerfahrer aus und machen sie fit 
für die Praxis. 

Jeder Teilnehmer erhält von uns nach erfolgreicher Prüfung 
einen Fahrausweis und ein Zertifikat.

Ausbildungsinhalte
 → Allgemeine/Rechtliche Grundlagen
 → Unfallverhütung
 → Funktions- und Sicherheitsprüfungen
 → Aufbau- und Antriebsarten
 → Fahrverhalten und Fahrzeugcharakteristik
 → Betrieb allgemein
 → Umgang mit Last
 → Sondereinsatze
 → Fahrübungen
 → Theoretische und praktische Prüfung

Gesetzliche Vorgaben
DGUV-R 100-500 Kapitel 2.12 ;TRBS 2111 Teil 1;
DGUV Vorschrift 1;

Ausbildung von  
Erdbaumaschinenführern
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Nur gut ausgebildete Fahrer sind sichere Fahrer. Lassen Sie 
daher Ihre Mitarbeiter am Hochregalfahrzeug umfassend 
von Pelzer schulen. Dazu gehört auch ein Abseiltraining am 
Hochregalstapler. 

Auf Wunsch führen wir diese Ausbildung in Ihrem Betrieb 
durch. Dort können wir dann die Teilnehmer individuell nach 
Ihren betrieblichen Anforderungen trainieren. 

Ausbildungsinhalte 
 → Allgemeine/Rechtliche Grundlagen
 → Bau- und Betriebsvorschriften
 →  Unfallverhütung
 →  Funktions- und Sicherheitsprüfungen
 → Fahrübungen
 → Abseilen in Notsituationen

Gesetzliche Vorgaben
DGUV Vorschrift 1; DGUV Regel 112-199;  
DGUV Information 204-011; DGUV Information 212-515; 
PSA-Benutzungsverordnung

Preise und Termine auf Anfrage

Abseiltraining am Hochregalstapler

An diesem Seminar können nur geübte Staplerfahrer 
mit Fahrausweis teilnehmen.
Eine Abseilschulung ist jährlich vom Gesetzgeber 
vorgeschrieben.
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Bediener von Hubarbeitsbühnen
Um Sicherheit beim Einsatz von Hubarbeitsbühnen zu ge-
währleisten, ist eine umfangreiche Ausbildung unerlässlich. 

Nur so können Mensch und Maschine geschützt werden.
Grundlage dafür sind die zentralen Anforderungen an die 
Unternehmer, ihre Mitarbeiter ausreichend zu unterweisen. 

Nach erfolgreichem Abschluss erhalten die Teilnehmer ein 
Zertifikat sowie einen Fahrausweis.

Ausbildungsinhalte
 →  Allgemeine/Rechtliche Grundlagen
 →  Fahrverhalten und Fahrzeugcharakteristik
 →  Unfallverhütung
 →  Funktions- und Sicherheitsprüfungen
 →  Fahrübungen
 → Theoretische und praktische Prüfung

Gesetzliche Vorgaben
DGUV Grundsatz 308-008; Arbeitsschutzgesetz
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Ladungssicherung für  
Verladepersonal
Nicht nur jeder Fahrer, auch alle anderen Beteiligten  
sind für die Ladungssicherung mitverantwortlich. 

Mangelnde oder fehlerhafte Ladungssicherung  führt nicht 
nur zu einem beträchtlichen volks- und betriebswirtschaft-
lichem Schaden, sondern auch zu einem erhöhten Sicher-
heitsrisiko für alle Beteiligten. Umso wichtiger ist es, sich 
fachspezifisches Wissen zur Ladungssicherung anzueignen.

Ausbildungsinhalte
 → Rechtliche Vorschriften zur Ladungssicherung
 → Verantwortungsbereiche und Konsequenzen
 → Unfallbeispiele mit Analysen
 → Physikalische Grundlagen der Ladungssicherung
 → Kippgefahren erkennen und beurteilen
 → Sicherungsmethoden und Sicherungskräfte
 → Zurrkraftberechnung/richtiges Stauen von Gütern
 → Arten der Zurrmittel
 → Ermittlung der erforderlichen Zurrkräfte
 → Spezielle Ladungen sichern
 →  Praktische Beladeübungen unter Anwendung von  
verschiedenen Zurrmitteln

 → Schriftliche Prüfung

Gesetzliche Vorgaben
STVO; STVZO; VDI 2700;
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Jährliche Unterweisung/ 
Nachschulung für Fahrbeauftragte
Unternehmen sind gesetzlich dazu verpflichtet, ihr Personal 
über die bei der Arbeit auftretenden Gefahren mindestens 
einmal jährlich zu schulen. Pelzer übernimmt diese Unter-
weisung für Stapler, Kran und Hubarbeitsbühnen zuverlässig 
und kompetent für Sie!

Schulungsinhalte
 → Rechtliche Grundlagen
 →  Gesetzliche Änderungen
 →  Unfallgeschehen
 →  Betriebliche Vorschriften und Anweisungen
 →  Arbeitssicherheit
 → Betrieb von Flurförderzeugen
 → Technische Neuerungen

Voraussetzung: Jeder Teilnehmer muss im Besitz eines 
Fahrausweises/Bedienausweises sein.

Gesetzliche Vorgaben
Unfallverhütungsvorschrift „Allgemeine Vorschriften“;  
DGUV Vorschrift 1; Arbeitsschutzgesetz § 12
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So finden Sie uns

Was möchten Sie zum Thema Fahrerschulung wissen?
Wir geben Ihnen gerne Auskunft:
fahrerschulung@pelzer-stapler.de
Telefon 02273 604-0

Leiter Fahrschule  
Wolfgang Liebert:
Mobil 0173 3 48 60 05


